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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen

2

2

11

1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
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"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"
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1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen
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1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen

2

2

11

1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen

2

2

11

1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen

2

2

11

1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen

2

2

11

1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö

55
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		
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STADT DAMME
Bebauungsplan Nr. 180
"Wohnbaugebiet Rottinghauser Straße II"

- mit textlichen Festsetzungen und örtlichen 
  Bauvorschriften über die Gestaltung -

Sonstige Planzeichen

2

2

11

1

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und  
BauNVO 1990 i. V. m. § 9a BauGB

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
Allgem eine W ohngebiete, s. TF 1

2 Wo / 5 Wo Anzahl der m axim al zulässigen W ohnungen je W ohngebäude, s. TF 2

Á

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

¬«0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ ) als Höchstm aß

OK Oberkante Gebäude in Meter als Höchstm aß (FD = Flachdach), s. TF 6

0,3 Grundflächenzahl (GR Z ) als Höchstm aß, s. TF 3

II Z ahl der V ollgeschosse als Höchstm aß
OKF Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses in Meter als Höchstm aß, s. TF 4
TH Traufhöhe in Meter als Höchstm aß, s. TF 5

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 
BauNVO)

1 offene Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig
4 offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze 

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestim m ung 

Z weckbestim m ung: OrtsrandeingrünungÎ>

I Z weckbestim m ung: V erkehrsberuhigter Bereich

+ + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die V erkehrsflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

")ö

55
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Um grenzung von Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, s. TF 12

Grenze des räum lichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 180 "W ohngebiet 
R ottinghauser S traße II" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung (m ax. Gebäudehöhe) und der zulässigen 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 BauGB und §§ 18, 22 BauNV O 1990 i. V . m . § 9a BauGB) 
sowie der m ax. zulässigen Anzahl der W ohnungen (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 

! ! !

V orschlag zur Grundstücksgrenze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Textliche Festetzungen (TF) gemäß § 9 BauGB  und BauNVO 1990 
 i. V. m § 9a BauGB

  1. Gem äß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNV O sind die ausnahm sweise zulässigen Nutzungen 
      (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
  2. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 sind je Einzelhaus m axim al zwei 
      W ohnungen, je Doppelhaushälfte ist m axim al eine W ohnung zulässig.
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 sind je Einzelhaus m axim al 5 
      W ohnungen zulässig.
  3. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 darf die zulässige Grundfläche 
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 25 % überschritten werden. 
      Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 2 darf die zulässige Grundfläche
      durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNV O bezeichneten Anlagen 
      bis zu 50 % überschritten werden.
  4. Die Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses darf höchstens 0,30 m  über Ober-
      kante fertiger Fahrbahnachse liegen, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Ge-
      bäudeseite. Bei Gebäuden, die m it zwei Gebäudeseiten an eine öffentliche V er-
      kehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige Gebäudeseite die S eite, die sich am  
      nächsten zum  Haupteingang des Gebäudes befindet. Ausnahm en hiervon sind im  
      Einzelfall zulässig.
  5. Die Höhe zwischen Oberkante R ohfußboden des Erdgeschosses und dem  S chnitt-
      punkt der Dachhaut m it dem  aufgehenden Mauerwerk wird als Traufhöhe festge-
      setzt. 
  6. Die Oberkante Gebäude ist die m axim ale Gebäudehöhe gem essen ab Oberkante 
      R ohfußboden des Erdgeschosses. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe ist  für 
      untergeordnete Bauteile i. S . der Nds. Bauordnung (Antennenanlagen, Geländer, 
      S chornsteine, usw.),  für technische Anlagen des Im m issionsschutzes und für sons-
      tige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile (S tütz- und Trägersys-
      tem e, S eile, usw.) zulässig. 
 
  7. Innerhalb des Allgem einen W ohngebietes W A 1 m uss die Grundstücksgröße bei der 
      Errichtung von Einzelhäusern m indestens 500 m ², bei der Errichtung von Doppel-
       häusern m indestens 350 m ² pro Doppelhaushälfte betragen. 
      
  8. Überdachte S tellplätze (Garagen, Carports) gem äß § 12 BauNV O m üssen einen 
      S tauraum  von m indestens 5,0 m  zur V erkehrsfläche einhalten. Nebenanlagen ge-
      m äß § 14 Abs. 1 BauNV O sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im  
      Bereich zwischen der V erkehrsfläche, von der aus das Grundstück erschlossen wird 
      und der straßenseitigen Baugrenze unzulässig. (23 Abs. 5 BauNV O)
  9. Bei Eckgrundstücken m üssen Nebenanlagen gem äß § 14 BauNV O, S tellplätze 
      sowie überdachte S tellplätze (Carports, Garagen) gem äß § 12 BauNV O und ihre 
      Z ufahrten einen Mindestabstand von 1,0 m  zu den V erkehrsflächen einhalten, die 
      nicht der Erschließung dienen (§ 23 Abs. 5 BauNV O). Der Z wischenraum  ist m it 
      einer Hecke oder m it S träuchern zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 
10. J e W ohngebäude ist nur eine Grundstückszufahrt m it einer Breite von m axim al 
      3,5 m  zulässig. Ausgehend von dieser Z ufahrt ist im  Allgem einen W ohngebiet 
      W A 1 m axim al ein S tellplatz im  Bereich zwischen der V erkehrsfläche und der 
      straßenseitigen Baugrenze zulässig (§ 23 Abs. 5 BauNV O). 
11. Innerhalb des Plangebietes sind die V ersorgungsleitungen ausschließlich unter-
      irdisch zu führen (§ 23 Abs. 5 BauNV O).
12. Innerhalb der Flächen zum  Anpflanzen von Bäum en, S träuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen sind folgende standortheim ische Gehölzarten zulässig:
      Crataegus m onogyna (W eißdorn)			
      Cornus m as (Kornelkirsche)		
      Prunus padus (Traubenkirsche) 	
      Prunus avum  (V ogelkirsche)
      Corylus avellana (Haselnuss)		
      Euonym us europaeus (Pfaffenhütchen)	
      Prunus spinosa (S chlehe)		 
      R osa canina (Hundsrose)				
      S alix aurita (Öhrchenweide)		
      S am bucus nigra (S chwarzer Holunder)
      V iburnum  opulus (Gem einer S chneeball)
      V iburnum  lantana (W olliger S chneeball)
      Berberis vulgaris (Berberitze)
      Frangula alnus (Faulbaum )
      S alix purpurea (Purpurweide)
      Hippophae rham noides (S anddorn)
      S yringa vulgaris (Flieder)
13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 250 m ² Grundstücksfläche 
      m indestens ein standortgerechter Laubbaum  zu pflanzen und zu erhalten. 
      Fensterlose Fassadenflächen sind m it standortgerechten R ankgewächsen zu be-
      grünen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
14. Das auf den W ohnbaugrundstücken auftreffende Niederschlagswasser ist gem äß
      § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB auch auf diesen Flächen selbst zu versickern (s. Hinweis 
      Nr. 5).

Festsetzungen gemäß § 84 NBauO i. V. m § 9 Abs. 4 BauGB 
(Örtliche Bauvorschriften)

1. Innerhalb des Plangebietes sind für Hauptbaukörper Flachdächer und geneigte 
    Dächer m it einer Dachneigung bis m axim al 48 ° zulässig. 
2. Geneigte Dächer sind m it Materialien in den folgenden (roten und schwarzen) 
    Farbtönen gem äß dem  Farbregister R AL 840-HR  zulässig: 2001, 3000-3005, 3009, 
    3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7004, 7005, 7010-7012, 7015, 7016, 7021-7024, 
    7026, 7030, 7036, 7037, 7039, 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9011, 
    9016. Z wischentöne sind zulässig. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. 
3. Dachausbauten (Dacheinschnitte und Dachgauben) sind nur bei einer Dachneigung 
    ab 35 ° zulässig. Der Abstand der Dachausbauten zum  Giebel m uss m indestens 
    1,50 m  betragen. Die Gesam tlänge der Dachausbauten darf 50 % der jeweiligen 
    Gebäudelänge (Abstand zwischen beiden Giebeln) nicht überschreiten. Dachaus-
    bauten in der zweiten Dachebene (S pitzboden) sind unzulässig; ansonsten m uss 
    der vertikale Abstand zur Firstlinie m indestens 1,0 m  betragen.
4. Z usam m enhängende Gebäude (z. B. Doppelhäuser) sind nur m it einer einheitlichen 
    Dachneigung und einem  gem einsam en First zulässig. S ie sind hinsichtlich der 
    Gestaltung und des Materials aufeinander abzustim m en. 
6. V orgärten dürfen zur öffentlichen V erkehrsfläche hin nur m it einer Hecke aus stand-
    ortgerechten Gehölzen in einer Höhe von m axim al 1,2 m  über Oberkante fertiger 
    Fahrbahnachse eingefriedet werden. Als V orgarten gilt die Fläche zwischen V er-
    kehrsfläche und straßenzugewandter Baugrenze. 
6. Die Einfriedung von Haugärten, welche an eine öffentliche V erkehrsfläche grenzen, 
    ist so zu gestalten, dass sie vom  S traßenraum  als Hecke aus standortgerechten 
    Gehölzen in einer Höhe von m axim al 2,0 m  über Oberkante fertiger Fahrbahn wahr-
    genom m en wird. Z um  S chutz des Privatbereichs können an der dem  eigenen 
    Grundstück zugewandten S eite der Hecke zusätzlich Einfriedungen aus anderen 
    Materialien (z. B. Maschendrahtzaun, Holzpalisaden) vorgenom m en werden. 

Hinweise
Aufstellungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  13.10.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem äß § 2 Abs. 1 BauGB am   23.04.2016 orts-
üblich bekannt gem acht.
Dam m e, den 23.11.16                                               gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  20.06.2016 dem  Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und der Be-
gründung zugestim m t und seine öffentliche Auslegung gem äß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  28.06.2016 ortsüblich bekannt 
gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom  07.07.2016 bis 
11.08.2016 gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e , den 23.11.16                                              gez. Muhle
                                                                                  (Bürgerm eister)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen
Der R at der S tadt Dam m e hat in seiner S itzung am  .......................... dem  geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ und 
der Begründung zugestim m t und die erneute öffentliche Auslegung m it Einschrän-
kungen gem äß § 4 a Abs. 3 S atz 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ....................... ortsüblich be-
kannt gem acht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom  ............................ 
bis .................................. gem äß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Dam m e, den                                                             .........................            
			                                                                          Bürgerm eister

Satzungsbeschluss
Der R at der S tadt Dam m e hat den Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R otting-
hauser S traße II“ nach Prüfung der S tellungnahm en gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
S itzung am  27.09.2016 als S atzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.
Dam m e, den 23.11.2016                                        gez. Muhle
                                                                               (Bürgerm eister)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ 
ist gem äß § 10 Abs. 3 BauGB am  26.11.16 in der „Oldenburgischen V olkszeitung“ 
ortsüblich bekannt gem acht worden.
Der Bebauungsplan ist dam it am  26.11.16 rechtsverbindlich geworden.
Dam m e, den 29.11.16                                             i. A. Herzog                                                      

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntm achung des Bebauungsplanes ist eine beacht-
liche V erletzung von V orschriften gem äß § 214 Abs. 1 S . 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine be-
achtliche V erletzung der V orschriften über das V erhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes gem äß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges gem äß § 214 Abs. 3 S . 2 BauGB beim  Z ustandekom m en 
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gem acht worden.
Dam m e, den                                                             .........................                                                                                                                                 
                                                                                  Bürgerm eister

Verfahrensvermerke

2 1

Urschrift

1. Dem  Bebauungsplan Nr. 180 „W ohnbaugebiet R ottinghauser S traße II“ liegt die 
    Baunutzungsverordnung (BauNV O) in der Fassung vom  23.01.1990 zugrunde.
2. DIN-V orschriften, V DI-R ichtlinien, etc., auf die der Bebauungsplan Bezug nim m t, 
    werden bei der S tadt Dam m e, Mühlenstraße 18, 1. Obergeschoss, Fachbereich 
    Planen und Bauen, Bürgerbeteiligung, zur Einsicht bereitgehalten. 
3. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
    funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansam m lungen, S chlak-
    ken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. S teinkonzentrationen, auch geringe 
    S puren solcher Funde) gem acht werden, sind diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. 
    Denkm alschutzgesetzes (NDS chG) m eldepflichtig und m üssen der Bezirksregierung 
    W eser-Em s, Dezernat 406 – Archäologische Denkm alpflege – oder der unteren 
    Denkm alschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gem eldet werden. Melde-
    pflichtig ist der Finder, der L eiter der Arbeiten oder der Unternehm er. Bodenfunde 
    und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDS chG bis zum  Ablauf von 4 W erk-
    tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren S chutz ist S orge zu 
    tragen, wenn nicht die Denkm alschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
    stattet. 
4. S ollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu 
    Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde des Landkreises V echta 
    zu benachrichtigen.
5. Nach Aussage des Baugrundgutachtens kann generell davon ausgegangen werden, 
    dass das auf den W ohnbaugrundstücken anfallende Niederschlagswasser auch 
    dort verrieseln kann.
6. Die artenschutzrechtlichen Bestim m ungen und V erm eidungsgrundsätze des § 44 
    Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) sind bei der R ealisierung der Planung zu 
    beachten. Um  die verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
    Abriss- und R odungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleich-
    bare Maßnahm en nur außerhalb der Brutphase der V ögel durchzuführen.
7. Das Plangebiet unterliegt laut Hinweis des Landesam tes für Bergbau, Energie und 
    Geologie (LBEG) einer Erdfallgefährdung (Einordnung Kategorie 3). Die Anforde-
    rungen an konstruktive Bauteile von Bauvorhaben sind der Begründung zum  Be-
    bauungsplan beigefügt.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kom m unal-
verfassungsgesetzes (NKom V G)  hat der R at der S tadt Dam m e den Bebauungsplan 
Nr. 180 "R ottinghauser S traße II", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung, als S atzung beschlossen:
Dam m e, den 23.11.16                                         gez. Muhle
                                                                            (Bürgerm eister)

Präambel

Planverfasser/in
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
S tadt Dam m e, Planungsam t, den 18.11.16
gez. Hanneken
(Planverfasser)

Planunterlage
Kartengrundlage:    L iegenschaftskarte
                                Maßstab: 1 : 1.000
                                Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
                                            V erm essungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung,
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem  Inhalt des L iegenschaftskatasters (S tand von Okto-
ber 2015). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 
geom etrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei m öglich.
L ohne, den 21.11.16

gez. Markus
(Dipl. Ing. Frank Markus, ÖBV I)		


